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Kurztitel 
 
Abwägung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 178-7.1 "Elbe-Hafen-Silo" 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der frühzeitigen Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 178-7.1 „Elbe-Hafen-
Silo“, in den Stellungnahmen vorgebrachten Anregungen hat der Stadtrat der 
Landeshauptstadt Magdeburg gemäß § 1 Abs. 7 und § 3 Abs. 2 BauGB mit folgendem 
Ergebnis geprüft: 
Der Berücksichtigung von Stellungnahmen entsprechend dem Abwägungsergebnis wird 
zugestimmt. Die Abwägung, Anlage zur Drucksache, wird gebilligt. 

 
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beschließt vorbehaltlich der 

abschließenden Entscheidung des Stadtrates über die vorgebrachten Stellungnahmen 
(Abwägungskatalog). 
Zur Behandlung der Stellungnahmen ergehen folgende Einzelbeschlüsse:  
2.1 Untere Naturschutzbehörde, Schreiben vom 14.07.11: 
 
a) Stellungnahme: 
Eine Stellungnahme kann erst abgegeben werden, wenn die faunistischen Erhebungen 
zum Vorkommen geschützter gebäudebewohnender Tierarten vorliegen. Von den 
Ergebnissen der Untersuchung hängt es ab, ob eine Umnutzung des Gebäudes möglich ist 
und ob zu diesem Zweck artenschutzrechtliche Ausnahmen bzw. Befreiungen erforderlich 
sind und auch erteilt werden können. Die Zusammenstellung aller erforderlicher Unterlagen 
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obliegt dem Vorhabenträger. 
 
b) Abwägung: 
Die Erhebungen wurden mittlerweile durch den Vorhabenträger beauftragt. Der Zeitpunkt 
für eine Erfassung ist derzeit allerdings ungünstig, so dass weitere Prüfungen im Frühjahr 
zu ergänzen sein werden. Die Ergebnisse der faunistischen Erhebungen müssen dann in 
die Satzung zum B-Plan eingearbeitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Planrealisierung insgesamt durch die Ergebnisse der faunistischen Erhebungen nicht in 
Frage gestellt wird. Es ist jedoch zu erwarten, dass diesbezügliche Festsetzungen im B-
Plan zu ergänzen sein werden. Sofern umfangreiche Veränderungen am Planungsinhalt 
erforderlich würden, muss die Planungsphase Entwurf wiederholt werden. 

 
Beschluss 2.1: Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.  
 

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Bürger, Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von 
diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe X ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich            61 

Sachbearbeiter 
Annette Heinicke,  
Tel. Nr.: 540 5389 

Unterschrift AL / FBL 
Heinz-Joachim Olbricht 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)              VI Unterschrift     Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 27.01.2012 
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Anlagen: 
 
DS0378/11 Anlage 1 Behandlung der Stellungnahmen 
 
 
 




